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RS OGH 1963/3/26 8Ob76/63
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 26.03.1963

Norm

ABGB §495

Rechtssatz

Die Verlegung einer Servitut kann nicht auf § 495 ABGB gegründet werden, wenn die Verlegung nicht bloß eine

vorübergehende, sondern eine dauernde Maßnahme wäre.
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